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RS OGH 1957/2/27 1Ob53/57
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.02.1957

Norm

AußStrG §12 Abs1

6.DVEheG §1 Abs1 B

6.DVEheG §8

6.DVEheG §16

Rechtssatz

Wenn die Kündigung des Ehemannes (bisherigen Alleinmieters) zwar nach Ausspruch der Übertragung der Mietrechte

an die Ehefrau nach der

6. DVEheG, aber vor Rechtskraft dieser Entscheidung dem Ehemann zugestellt wurde und dieser keine Einwendungen

erhob, hat die Ehefrau kein Exszindierungsrecht.
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